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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1977

Norm

KO §1

KO §3

KO §116 Z5

ZPO §1 Bb

Rechtssatz

Wenn ein Gegenstand vom Masseverwalter nicht als Massebestandteil in Anspruch genommen wird, so ist die Klage

auch nicht gegen den Masseverwalter, sondern gegen den Gemeinschuldner persönlich zu richten.
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